
Amtsblatt der Gemeinde

Langenwetzendorf

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Gemeinde
Langenwetzendorf

mit den Ortsteilen Daßlitz, Erbengrün, Göttendorf, Hain, Hainsberg, Hirschbach, Lunzig,

Naitschau, Neuärgerniß, Neugernsdorf, Nitschareuth, Wellsdorf, Wildetaube und Zoghaus

sowie für die erfüllte Stadt Hohenleuben und die erfüllte Gemeinde Kühdorf

Nummer 9Montag, den 9. August 2021Jahrgang 2021

Seit 26.07.2021 ist der Umzug der Gemeindeverwaltung, fast 3 Wochen früher als geplant,

abgeschlossen. Am neuen Standort „Am Daßlitzer Kreuz 4“ stehen Ihnen unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den gewohnten Sprechzeiten zur Verfügung. Sie errei-

chen uns weiterhin unter den bisherigen Telefonnummern oder E-Mailadressen.

Dienstag: 09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

individuell nach Terminvereinbarung

Öffnungszeiten:

Sprechzeiten Bürgermeister:
.
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Die nächste Ausgabe des 
 

Amtsblattes der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

erscheint am Montag, den 13. September 2021. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 

Montag, der 30. August 2021 
bis spätestens 14.00 Uhr 

in der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf. 
 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Manuskripte 
per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: 

 

info@langenwetzendorf.de  oder 
ruddat@langenwetzendorf.de 

 

 
 

Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf 
 

Anschrift:  Am Daßlitzer Kreuz 4 
     07957 Langenwetzendorf 
 

Internet:  www.langenwetzendorf.de 
 

E-Mail:   info@langenwetzendorf.de 
 

Telefon:   036625/5200 
 

Telefax:   036625/52023 
 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.30 Uhr 
 

Donnerstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Freitag:   09.00 - 12.00 Uhr 
 

 
Sprechzeiten des KOBB der Polizeiinspektion Greiz 

 

jeden Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
 

Tel.: 036625/50 512 

 
Sprechzeiten der Revierförsterin 

 

Auf Grund der derzeitigen Situation finden keine Sprechzeiten 

statt. Terminabsprachen telefonisch unter: Tel.: 0172-3480 414. 
 

Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Wald-
besitzer der Gemarkungen des ehemaligen Vogtländischen 
Oberlandes, der Gemarkungen Göttendorf, Hain, Hainsberg, 
Kauern, Lunzig, Langenwetzendorf, Kühdorf und Mehla. 

 
Die gemeinsame Schiedsstelle der Gemeinden Lan-
genwetzendorf, Kühdorf und der Stadt Hohenleuben 

 

Für Streitigkeiten mit dem Nachbarn, dem Vermieter oder auch 
dem Handwerker steht Ihnen als Schiedsperson Frau Daniela 
Petermann zur Verfügung. 
 

Für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an die Ge-
meindeverwaltung Langenwetzendorf, Tel.: 036625 5200. 

 
 

Anzeigenschluss für die September-Ausgabe 

ist am Freitag, 27.08.2021 
 

07950 Zeulenroda-Triebes    Geraer Straße 1 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
 

 
 

Impressum 
 

Das Amtsblatt erscheint regelmäßig jeden 2. Montag im Monat  sowie im 
Bedarfsfall. Die Verteilung erfolgt kostenlos an alle Haushalte der Gemeinde 
Langenwetzendorf, der Stadt Hohenleuben und der Gemeinde Kühdorf. 
Darüber hinaus ist das Amtsblatt in der Gemeindeverwaltung Langenwetzen-
dorf, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langenwetzendorf kostenlos erhältlich. 
Gegen Übernahme der Portokosten können diese bestellt werden. 
 

- Herausgeber: Gemeinde Langenwetzendorf, Am Daßlitzer Kreuz 4, 
07957 Langenwetzendorf, Telefon 036625/520-0, Telefax 036625/52023 

 

- Verantwortlich für den amtlichen Teil ist Bürgermeister Kai Dittmann. 
 

- Verantwortlich für Informationen außerhalb des amtlichen Teils sind die 
jeweiligen Vereine, Institutionen, Verbände und Kirchen. 

 

- Herstellung und Verantwortung für den Anzeigenteil: 
 Schwolow Bürosysteme & Druckerei, Triebes, Geraer Straße 1, 
 07950 Zeulenroda-Triebes, Tel. 036622/79056 
 

- Verantwortliche für die Verteilung: 
 Zustellservice Raatz GmbH, Laasen Nr. 14, 07554 Gera, 
 Tel.: 0365/4306510, E-Mail: info@zustellservice-raatz.de 
 

 

 

Ärztlicher Notdienst 
 

 

Bei bedrohlichen und Notfällen: 
 

Telefonnummer für den 
 

ärztlichen und zahnärztlichen Bereitschaftsdienst 
 

sowie Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 

116 117 
 

Rettungsleitstelle Gera: 
 

0365/48820 bzw. 0365/412176 
 

Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 

 

pothekenbereitschaft 
 

Zeulenroda - Triptis mit täglichem Wechselrhythmus 
 

Notdienst von 8.00 - 8.00 Uhr 
 

Alte Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/58970 
 

Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda Tel. 036628/4030 
 

Neue Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/58970 
 

Stadtapotheke ZEULENRODA    Tel. 036628/97334 
 

Stadtapotheke TRIEBES      Tel. 036622/51359 
 

Apotheke am Wasserturm Hohenleuben Tel. 036622/7049 
 

Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf Tel. 036625/20034 
 

Markt-Apotheke Auma-Weidatal    Tel. 036626/20351 
 

Stadt-Apotheke Triptis      Tel. 036482/3500 
 

08.08.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

09.08.  Alte Apotheke Zeulenroda  
 

10.08.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

11.08.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

12.08.  Stadt-Apotheke Triptis  
 

13.08.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

14.08.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

15.08.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

16.08.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

17.08.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

18.08.  Alte Apotheke Zeulenroda  
 

19.08.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

20.08.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

21.08.  Stadt-Apotheke Triptis  
 

22.08.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

23.08.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

24.08.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

25.08.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda  
 

26.08.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

27.08.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

28.08.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

29.08.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

30.08.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

31.08.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

01.09.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

02.09.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

03.09.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

04.09.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

05.09.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

06.09.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

07.09.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

08.09.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

09.09.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

10.09.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

11.09.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

12.09.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

13.09.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

14.09.  Alte Apotheke Zeulenroda 
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Amtsblatt der Gemeinde Langenwetzendorf                                 09/2021 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver- 
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahl-
bezirke der Gemeinde Langenwetzendorf wird in der Zeit 
vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 (20. bis 16. Tag vor der 

Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten am 
 

Montag  9.00 - 12.00 Uhr 
 

Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
 

Mittwoch  9.00 - 12.00 Uhr 
 

Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Freitag   9.00 - 12.00 Uhr 
 

im Gebäude der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf, 
im Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 

Langenwetzendorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß den § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 10.09.2021 bis 12.00 Uhr (16. Tag 

vor der Wahl), bei der Gemeindeverwaltung Langenwet-
zendorf, Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 
Langenwetzendorf Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 (21. Tag vor 

der Wahl) eine Wahlbenachrichtigungskarte. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
194 Gera-Greiz-Altenburger Land 

 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
 

oder 
 

durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung bis zum 
05.09.2021 (21. Tag vor der Wahl) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung bis zum 10.09.2021 (16. Tag vor 
der Wahl) versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021 (2. Tag vor 
der Wahl) 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 

schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 

erteilt werden. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-

zu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief  
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und 

 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

 

Langenwetzendorf, 26.07.2021 
 

Dittmann 
Bürgermeister 
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Amtsblatt der Gemeinde Langenwetzendorf                                 09/2021 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Stadt Hohenleuben 
 

 
Bekanntmachung 

 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver- 
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt 
Hohenleuben  wird in der Zeit vom 06.09.2021 bis 
10.09.2021 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der all-

gemeinen Öffnungszeiten am 
 

Montag  9.00 - 12.00 Uhr 
 

Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
 

Mittwoch  9.00 - 12.00 Uhr 
 

Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Freitag   9.00 - 12.00 Uhr 
 

im Gebäude der erfüllenden Gemeinde Langenwetzendorf,  
im Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 

Langenwetzendorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß den § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 10.09.2021 bis 12.00 Uhr (16. Tag 

vor der Wahl), bei der erfüllenden Gemeinde Langenwet-
zendorf, Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 
Langenwetzendorf Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 (21. Tag vor 

der Wahl) eine Wahlbenachrichtigungskarte. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
194 Gera-Greiz-Altenburger Land 

 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
 

oder 
 

durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung bis zum 
05.09.2021 (21. Tag vor der Wahl) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung bis zum 10.09.2021 (16. Tag vor 
der Wahl) versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021 (2. Tag vor 
der Wahl) 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 

schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 

erteilt werden. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-

zu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief  
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und 

 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

 

Hohenleuben, 26.07.2021 
 

Soch 
Bürgermeisterin 
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Amtsblatt der Gemeinde Langenwetzendorf                                 09/2021 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Gemeinde Kühdorf 
 

 
Bekanntmachung 

 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver- 
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Ge-
meinde Kühdorf  wird in der Zeit vom 06.09.2021 bis 
10.09.2021 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der all-

gemeinen Öffnungszeiten am 
Montag  9.00 - 12.00 Uhr 

 

Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
 

Mittwoch  9.00 - 12.00 Uhr 
 

Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Freitag   9.00 - 12.00 Uhr 
 

im Gebäude der erfüllenden Gemeinde Langenwetzendorf,  
im Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 

Langenwetzendorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß den § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 10.09.2021 bis 12.00 Uhr (16. Tag 

vor der Wahl), bei der erfüllenden Gemeinde Langenwet-
zendorf, Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 
Langenwetzendorf Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 (21. Tag vor 

der Wahl) eine Wahlbenachrichtigungskarte. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
194 Gera-Greiz-Altenburger Land 

 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
 

oder 
 

durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung bis zum 
05.09.2021 (21. Tag vor der Wahl) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung bis zum 10.09.2021 (16. Tag vor 
der Wahl) versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021 (2. Tag vor 
der Wahl) 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 

schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 

erteilt werden. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-

zu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief  
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und 

 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

 

Kühdorf, 26.07.2021 
 

Kühn- von Hintzenstern 
Bürgermeisterin 
 
 

 
ENDE  AMTLICHER  TEIL 
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Verwaltungsinformation 
 

 

An alle Steuerzahler der 
Einheitsgemeinde Langenwetzendorf! 

 

Am 16.08.2021 ist Zahlungstermin für Grundsteuer A, 
Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Pachten. Bitte denken 
Sie daran, die Steuern rechtzeitig unter Angabe 
 

BIC:     HELADEF1GER 
 

IBAN:     DE46 8305 0000 0000 9004 86 
 

Bankname: Sparkasse Gera-Greiz 
 

einzuzahlen. 
 

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung ist die Gemeindeverwaltung 
Langenwetzendorf gehalten, Mahngebühren und Säumniszu-
schläge nach § 240 Abgabenordnung (AO) zu erheben. 
 

Es besteht die Möglichkeit, am Abbuchungsverfahren teilzu-
nehmen. Vordrucke sind in der Gemeindeverwaltung Langen-
wetzendorf erhältlich. 
 

Steueramt 
 
 

Sonstige Bekanntmachungen 
 

 

Vorfall in Langenwetzendorf 
 

Am Donnerstag, den 8.07.2021 gegen 15:30 Uhr lief ein etwa 
12-jähriges Mädchen mit ihrem Hund in Langenwetzendorf auf 
dem Fußweg entlang der Hauptstraße Richtung unteres Dorf. 
Neben ihr hielt ein weißer „Caddy“ Transporter und fragte sie 
nach dem Weg zum Döner. 
 

Kurze Zeit später kehrte das Fahrzeug mit einem amtlichen 
Kennzeichen DO für Dortmund zurück, hielt gegenüber dem 
Mädchen und verwickelte sie in ein Gespräch. Letztendlich 
fragte er, ob sie seinen Hund trainieren möchte. Ein vorbeifah-
render Bus trennte die Beiden kurzzeitig, das Mädchen lief 
weiter. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug verlassen und näherte 
sich ihr, wobei sie Schritt für Schritt zurückwich, sich schnell 
entfernte und anschließend in einer Seitenstraße versteckte, 
bis dieser von der Verfolgung absah und mit seinem Auto 
davonfuhr. Die Beschreibung des Fahrers:  
Ausländer, mittleres Alter, blaue Bauarbeitersachen. 
 

Es ist sehr wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird und 
Eltern/Lehrer die Kinder über das richtige Verhalten in so einer 
Situation aufklären, dass Anwohner immer ein wachsames 
Auge haben und im Zweifelsfall sich einmischen sollten. 
 

… vielleicht auch, dass solche Fälle gemeldet und bekannt 
gemacht werden. 
 

Information zur Katastrophenlage 
 

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse in den verschiedenen 
Regionen Deutschlands und der immer häufiger auftretenden 
Unwetterlagen möchten wir Ihnen nachfolgend einige Informa-
tionen an die Hand geben. 
 

Die Aufgabenträger im Katastrophenschutz sind laut Thüringer 
Brand- und Katastrophenschutzgesetz das Land, die Landkrei-
se und die kreisfreien Städte. Dennoch entwickelt die Feuer-
wehr Langenwetzendorf in Zusammenarbeit mit der Gemein-
deverwaltung verschiedene Vorbereitungsmaßnahmen für den 
Katastrophenfall. So wurde in den vergangenen Jahren ein 
Notstromaggregat mit einer Leistung von 65 kVA angeschafft. 
Mit diesem Notstromaggregat können Einsatzstellen großflä-
chig ausgeleuchtet werden. Der höhere Einsatzwert besteht 
darin, dass im Falle der Unterbrechung der Stromversorgung 
verschiedene Gebäude im Gemeindegebiet eingespeist wer-
den können. Um die Einsatzbereitschaft im Katastrophenfall 
aufrecht zu erhalten wurden Lieferverträge für Kraftstoffe mit 
regionalen Lieferbetrieben abgeschlossen. Neben dem großen 
Aggregat stehen weitere kleine Notstromaggregate zur Verfü-
gung. Weiterhin wurde der Hochwasserschutzanhänger um die 
Komponente Waldbrand erweitert. So stehen nun neben Gerä-
ten zur Beseitigung von Wasser und Schlamm auch Einsatz-

mittel zur Wald- und Flächenbrandbekämpfung bereit. Ange-
schafft wurden spezielle Rucksäcke zur Brandbekämpfung, 
Feuerpatschen und verschiedene Hacken. Im Bauhof der Ge-
meinde stehen zwei Paletten mit gefüllten Sandsäcken jeder-
zeit zur Verfügung. Weiterhin stehen 3.000 Sandsäcke, welche 
im Einsatzfall befüllt werden können, zur Verfügung. Für die 
Versorgung der Einsatzkräfte steht eine eigene mobile Feldkü-
che bereit. Mit den gemeindeeigenen Festzelten können im 
Schadensfall schnell erste Notunterkünfte errichtet werden. Im 
Vergangenen Jahr haben wir zwei mobile netzunabhängige 
Funkgeräte beschafft. Mit den Funkgeräten und weitern Ein-
satzmitteln (verschiedene Tafeln, Organisationsmittel) können 
wir bei einer Großschadenslage (örtliche Unwetter, etc.) eine 
mobile Feuerwehreinsatzzentrale aufbauen. Von hier aus ko-
ordiniert die Gesamteinsatzleitung die Einsätze und arbeitet 
diese nach Prioritäten ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir bei einer Vielzahl von gleichzeitig eingehenden Ein-
satzaufträgen nicht überall gleichzeitig sein können. Die Ein-
satzaufträge werden in dann aufgenommen und nacheinander 
abgearbeitet. Eine Kategorisierung nach Dringlichkeit wird hier 
vorgenommen.  
 

Sollte die Versorgung von Strom, Telekommunikation, etc. 
zusammenbrechen nutzen Sie bitte folgende kommunale Ein-
richtungen zur Informationsgewinnung und Anlaufstelle: 
 

Kindergarten Wildetaube für die Ortsteile: 

Wildetaube, Wittchendorf, Altgernsdorf, Kauern, Lunzig, Hain 
 

Kindergarten Nitschareuth: 

Nitschareuth, Neugernsdorf, Daßlitz 
 

Kindergarten Naitschau: 

Naitschau, Wellsdorf, Erbengrün, Zoghaus 
 

Kulturhaus Langenwetzendorf: 

Langenwetzendorf, Göttendorf, Hainsberg, Hirschbach, Neuär-
gerniß 
 

Weiterhin wird das Gerätehaus der Feuerwehr Langenwetzen-
dorf in jedem Fall besetzt sein. Dort wird dann auch die Ge-
samteinsatzleitung eingerichtet und die Aufträge koordiniert. 
Freiwillige Helfer bitten wir sich an den Gerätehäusern der 
Feuerwehren einzufinden. Von hier aus wird der Einsatz der 
freiwilligen Helfer koordiniert.  
 

Unter der Telefonnummer 036625/20286 ist die Feuerwehr 
Langenwetzendorf bei Besetzung der Feuerwehreinsatzzentra-
le erreichbar. Bitte nutzen Sie für Hilfeersuchen, vor Allem bei 
Gefahren für Leib und Leben, die Notrufnummer 112.  
 

Weitere nützliche Informationen und Hinweise können Sie aus 
der Broschüre „Für den Notfall vorgesorgt“ des Bundesministe-
riums für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entneh-
men. Diese können Sie im Internet auf der Seite dem BBK 
kostenfrei einsehen. Weiterhin empfehlen wir die Nutzung der 
Warn-Apps NINA und KATWARN.  
 
 

 

Termine 
 

 

Liebe Landfrauen und Interessenten! 
 

Unsere Ausfahrt mit der Tschu-Tschu-Bahn 
muss leider ausfallen. Es haben sich 

zu wenige Mitfahrer gemeldet. 
 

 
 

Blutspende 
 

Die nächste Blutspende des DRK 
Blutspendedienst NSTOB findet statt: 

 

am Freitag, den 13.08.2021, 
von 15:30 - 19:00 Uhr 

 

im Gemeindezentrum Wildetaube, Tschirmaer Straße 13 
 

Wir bitten Sie, für den Imbiss ein Gefäß mitzubringen, 
da aufgrund der Situation von Corona kein Essen 

vor Ort eingenommen werden kann. 
 

Wir bitten um Verständnis. 
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Geburtstage - Jubiläen 
 

 

Die Gemeinde Langenwetzendorf gratu-

liert nachträglich sehr herzlich zur Golde-
nen Hochzeit. Die Eheleute Hans und 
Bärbel Wunschel aus Neuärgerniß feier-

ten am 17. Juli ihren 50. Hochzeitstag; die 
Eheleute Gunter und Barbara Rohleder 

aus Langenwetzendorf feierten am 23. Juli ihren 
50. Hochzeitstag und die Eheleute Rolf und Margit Listing 

aus Langenwetzendorf feierten am 8. August ihren 50. Hoch-
zeitstag. 
 

Die Gemeinde Langenwetzendorf gratuliert nachträglich 

sehr herzlich zur Diamantenen Hochzeit. Die Eheleute Eber-
hard und Erika Zipfel aus Langenwetzendorf feierten am 

15. Juli ihren 60. Hochzeitstag. 
 

Die Gemeinde Langenwetzendorf gratuliert allen Senio-

rinnen und Senioren, die in den vergangenen Wochen Ge-
burtstag hatten, nachträglich sehr herzlich: 
 

am 17.07. 
Dietmar Schumann, in Wildetaube   zum 70. Geburtstag 
 

am 18.07. 
Leonore Fuchs, in Kauern     zum 90. Geburtstag 
 

am 18.07. 
Arndt Drechsler, in Lunzig     zum 75. Geburtstag 
 

am 18.07. 
Hans-Michael Landmann, in Langenwetz. zum 75. Geburtstag 
 

am 27.07. 
Jutta Müller in Naitschau      zum 75. Geburtstag 
 

am 29.07. 
Monika Krüger, in Daßlitz     zum 75. Geburtstag 
 

am 02.08. 
Wolfgang Krahnert, in Neugernsdorf  zum 70. Geburtstag 
 

am 03.08. 
Bernd Pohl, in Langenwetzendorf   zum 70. Geburtstag 
 

Wir wünschen allen Ehe- und Altersjubilaren 
Gesundheit und alles Gute. 

 

Die Stadt Hohenleuben gratuliert nach-

träglich allen Seniorinnen und Senioren, die 
in den vergangenen Wochen Geburtstag 

hatten, nachträglich sehr herzlich: 
 

am 23.07. 
Dagmar Fülle         zum 85. Geburtstag 
 

am 23.07. 
Gerd Langenheim       zum 70. Geburtstag 
 

Wir wünschen allen Jubilaren Gesundheit und alles Gute. 

 
 

 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Sie halten das August-Amtsblatt in Händen - und in der Zwi-
schenzeit konnten wir die Jugendlichen aus diesem Jahrgang 
konfirmieren (was Pfingsten mit der Anzahl der Gäste begrenzt 
möglich war), einige Taufen feiern, drei Brautpaare bereiten 
freudig vor und wollen bis Anfang September „Ja“ zueinander 
sagen, Gottes Segen zugesprochen bekommen und richtig 
feiern!!! 
 

Konfirmation feierten: 
 

in Hohenleuben: 
Henni Fehn, Lenny Jahn, Lynn Leifheit und Niclas Lehrig 
 

in Naitschau: 
Mariella Petzold, Frederik Vogel und Collien Wolfram 
 

* * * 
Woran haben Sie gerade richtig Freude? 
Was genießen Sie in diesen Wochen ... (was Sie vorher ver-
missten, was Ihnen vielleicht gar nicht bewusst war, welche 
Bedeutung es in Ihrem Alltagsleben hatte)? 

Monatelang bin ich in Greiz vom Religionsunterricht an der 
Goetheschule zurück zur Tiefgarage gelaufen, vorbei an den 
Film-Plakaten von November. . . Jetzt war ich endlich wieder 
einmal in „meinem Lieblingskino“ Metropol in Gera! 
 

Auch in diesem Sommer laden wir in unsere gut klimatisierten 
Gebäude  zum „Film in der Kirche“ ein. 
 

* * * 
Wer sich fragt, ob wir die in Glas 
gebrannten Darstellungen in unse-
rer Naitschauer Kirche planen, 
wieder zu vervollständigen: JA! 
Wir mussten warten, weil das 
Denkmalamt Thüringen (Erfurt) 
die Bleiglasfenster für wertvoll 
erachtet haben! ... so war erst ein 
Gutachten von einer Restauratorin 
anzufertigen, ein Termin vor Ort, 
Anträge - und dann EEEEEEEE-
EENDLICH kam Ende Juli ein 
Schreiben:  10.000 € Fördermittel 
gibt das Land Thüringen. Unser 
Kirchenkreis gibt 5.000 € (aus dem Baulast-fonds). Nun fehlen 
‚nur noch‘ 4900,- € . . . 
 

Auch an unserer Kirche Langenwetzendorf muss erneuert 
werden. Die Eingangstüren benötigen Glas-Instandsetzung, 
neuen Anstrich und Überarbeitung. Auch hier konnten wir 
einen Zuschuss aus dem Kirchenkreis-Fonds in Höhe von 
2.500,- € beantragen. Vielleicht können Sie im Advent in neu-
em Glanz durch sie hindurch die Kirche betreten. 
 

An unserer Hohenleim‘ner Kirche werden die Putz- und Maler-
arbeiten überarbeitet. Die Stühle, die wir von Berlin-
Marienfelde geschenkt bekamen, werden fleißig von der Tisch-
lerei in der JVA schmuck überarbeitet. 
 

Allmählich überlegen wir, ob wir eine professionelle Lautspre-
cheranlage installieren . . . mit Mikrofonen & Boxen wurden die 
Krippenspiele besser, gut zu regulierende, speziell auf Sprache 
ausgerichtete Lautsprecherboxen wären gut. 
 

* * * 
Und dann geht es im September mit Schule los. Für den Neu-
(oder Wieder-) Beginn laden wir zu Gottesdienst und Segnung 
ein. Auch mit einer neuen Konfirmandengruppe starten wir! 
Herzlich grüßt Sie im Namen der Gemeindekirchenräte Hohen-
leuben, Langenwetzendorf & Naitschau 
 

Pfarrerin Klaudia Riedel 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Langenwetzendorf & Naitschau 

 

für die Monate August / September 2021 
 

Bitte beachten Sie auch: 
http://www.naitschau.de/kirchennachrichten 

und unsere Aushänge! 
 

Sonntag, 15.08.2021 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau mit Pfr. M. Debus 

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demü-
tigen gibt er Gnade.  1. Petrus 5,5b 

 

Sonntag, 22.08.2021 
Pilger-Radtour in unserer Region 

 siehe Hohenleuben 
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.  Jesaja 42,3a 

 

Samstag, 28.08.2021 
Trauung in der Kirche Naitschau  

 

Sonntag, 29.08.2021 
Pilgerweg in Zeulenroda zum Stadtfest 

Start: 9:00 Uhr - Zeulenroda: Trauerhalle (Parkmög-
lichkeiten) 
Ziel: 12:30 Uhr - Dreieinigkeitskirche Zeulenroda 
Christus spricht: was ihr getan habt einem von diesen mei-
nen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
Matthäus 25,40 

 

Samstag, 04.09.2021 
13:00 Uhr Trauung in der Kirche Langenwetzendorf 
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Samstag, 04.09.2021 
14:00 Uhr Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 

in Naitschau mit Taufen 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.  Psalm 103,2 

 

Samstag, den 11.09.2021 
20:30 Uhr "Film in der Kirche" 

Langenwetzendorf: 
Fahrstunden fürs 
Leben, Komödie über 

Freundschaft & was 
einem wirklich wichtig 
ist im Leben 
mit SIR BEN KINGSLEY, PATRICIA CLARKSON 

 

Samstag, 18.09.2021 
14:00 Uhr Gottesdienst mit Jubelkonfirmation 

in der Kirche Langenwetzendorf 
 

Sonntag, 19.09.2021 
09:00 Uhr Familienandacht mit Taufe in Naitschau 

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
1. Petr 5,7 

 

Konfirmanden 
 

Elternabend zur Konfirmanden-
zeit wird am Dienstag, 7. Sep-
tember 19:00 Uhr mit Pfr. Debus 
und Pfrin. Riedel im Gemeinde-
raum Langenwetzendorf, Platz 
der Freiheit 3, sein.  
Am 10.09. Freitag, beginnen wir mit der neuen Gruppe im 
Gemeindesaal Pfarrhaus Triebes, Zeulenrodaer Str. 3 - 7. 
Klasse: 17:00 - 18:00 Uhr und 8. Klasse 18:30 - 19:30 Uhr.  
 

Frauennachmittag 
 

Am 1. September laden wir in den Gemeinderaum im Pfarr-
haus 14:30 Uhr zu Andacht und gemeinsamen Nachmittag ein. 
Thema wird „Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu“ sein ... mit 
Kokosnüssen, Bildern von Land & Leuten. 
 

Ständchen zu Geburtstag oder Jubiläum 
 

Die Mitglieder des Posaunenchores Naitschau 
möchten die durch Corona unterbrochene Tradition 
des „Ständchens“ bei hohen Jubiläen und Ge-
burtstagen gern wieder ab September 2021 auf-
nehmen. 
 

Die Bläser beachten die aktuellen Bestimmungen 
und Verordnungen zur Corona-Lage und musi-
zieren bis auf Weiteres NUR im Freien an der 
frischen Luft. 
 

Mögliche kommende bzw. wiederkehrende 
Beschränkungen für die Kirchenmusik haben 
auch Auswirkungen auf die „Ständchen“-

Tradition. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese 
Tradition u.U. auch wieder „Pause“ machen muss. 

 

Herzlich grüßen Ihre Blechbläser aus Naitschau Sie in 
die Gärten, Höfe, Häuser und Wohnungen. 

 
 

Wer für die Bleiglasfenster 
unserer Kirche spenden möchte: 

 

Kirchgemeinde Naitschau mit IBAN: 
DE51 8305 0000 0000 6112 39 
 

Spendenbescheinigungen stellen wir Ihnen gern aus 
(bis zu einem Betrag von 50 € gilt auch der Einzahlungsbe-
leg Ihres Geldinstitutes)! 
 

Oder für die Kirchgemeinde Langenwetzendorf: 
IBAN: DE18 8305 0000 0000 9001 17 
(beide Sparkasse Greiz-Gera) 
 

Vielen Dank für Ihre Spenden!  
 

 

Unsere Sprechzeiten 
 

Bitte rufen Sie möglichst an oder schreiben uns eine email: 
evangpfarramt.langenwetzendorf@t-online.de 

Pfarramt Langenwetzendorf: Tel.: 036625/20204 

Mo: 08:00 bis 11:00 Uhr und Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
 

Das Büro des Pfarramtes ist am 20. und 23.09.2021 wegen 

Urlaub geschlossen. Danke für Ihr Verständnis!  
 

Büro Naitschau: Tel.: 036625/20460 

Mo + Mi: 09:00 bis 11:00 Uhr und Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
 

Kirchenmusiker Uwe Großer, Naitschau 

Telefon: 036625 - 50 63 00 
email: uwegro77@t-online.de 
 

Freud und Leid in der Gemeinde 
 

Jubilare in Langenwetzendorf (70., 75. u. ab 80. Geburtstag) 
 

02.07.2021 Jürgen Machlowitz, Göttendorf    81. Geburtstag 
04.07.2021 Ilse Laubitz         91. Geburtstag 
04.07.2021 Margarete Krahnert       81. Geburtstag 
05.07.2021 Lothar Hiller         95. Geburtstag 
05.07.2021 Rosemarie Seifert       81. Geburtstag 
05.07.2021 Gerhard Heydrich, Göttendorf    70. Geburtstag 
11.07.2021 Edmund Welz         84. Geburtstag 
12.07.2021 Christine Heimrich       82. Geburtstag 
18.07.2021 Leonore Krause        84. Geburtstag 
23.07.2021 Werner Mechold        85. Geburtstag 
29.07.2021 Christa Theilig        83. Geburtstag 
31.07.2021 Erika Zipfel         81. Geburtstag 
 

Jubilare in Naitschau (70., 75. und ab 80. Geburtstag) 

02.07.2021 Gertraud Fleischer, Naitschau    83. Geburtstag 
07.07.2021 Eberhard Höfer, Erbengrün     86. Geburtstag 
15.07.2021 Gottfried Peter, Naitschau     87. Geburtstag 
22.07.2021 Friedegard Kau, Zoghaus     80. Geburtstag 
 

Taufe in Naitschau 

Am 31. Juli 2021 wurde Henry Sebastian Nestinger aus St. 
Pölten, Österreich getauft. Er ist das 2. Kind von Sebastian 
Wendler aus Naitschau und Sandra Nestinger. 
 

Diamantene Hochzeit in Langenwetzendorf 

Am 15.07.2021 feierten Herr Eberhard Zipfel und Frau Erika 
geb. Jahn das Fest der „Diamantenen Hochzeit“. 
 

Am 29.07.2021 feierten Herr Edmund Welz und Frau Karin 
geb. Mrose das Fest der „Diamantenen Hochzeit“. 
 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern, 
Jubelpaaren und Täufling und wünschen Gottes Segen! 

 

Trauerfall in Naitschau 

Am 17.07.2021 verstarb Frau Waltraud Frantz aus Naitschau 
im Alter von 79 Jahren. 
 

Wir bitten Gott, dass er unsere Verstorbenen in seinem 
Reich in Frieden und Geborgenheit aufnimmt. 
Für die Angehörigen erbitten wir Gottes Trost. 

 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hohenleuben 
 

Aktuelle Informationen auch auf unseren Aushängen 
sowie bei: www.kirche-triebes.de 

 

Sonntag, 15. August 
10:30 Uhr  Gottesdienst 

 in der Kirche Triebes 

 mit Pfr. Debus und Matthias 
 Warmuth & Einladung 
 zur Abendmahls-Feier 

 

14:00 Uhr  Gottesdienst 
 in der Kirche Staitz 

 

Sonntag, 22. August 
 Pilger-Radtour 
 in unserer Region 

 Start: 9:00 Uhr Neuärgerniß Wanderparkplatz 
 (an der B94 Ortsausgang Richtung Zeulenroda- 
 Triebes) 
 Stationen in Pöllwitz - Dobia - Wellsdorf - Kirche 
 Naitschau - Rückkehr nach Neuärgerniß 
 ca. 20 km; 10 € für Mittagessen im Gasthof 
 „Zur Linde“ einplanen 

 

 Bitte beachten: 
 Fahrräder und E-Bikes fahren gemeinsam 



- 9 - 

Sonntag, 29. August 
Pilgerweg in Zeulenroda zum Stadtfest 

Start: 9:00 Uhr - Zeulenroda: Trauerhalle (Parkmög-
lichkeiten) 
Ziel: 12:30 Uhr - Dreieinigkeitskirche Zeulenroda 

 

Sonntag, 5. September 
09:00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche Staitz 
 

14:00 Uhr  Gottesdienst zum Schulanfang 
 in der Kirche Hohenleuben 

 

(am 3. Oktober Erntedank-Gottesdienst) 
 

Frauennachmittag 

Nach der Sommerpause trifft sich am 16. September der Seni-
orenkreis 14:00 Uhr im Pfarrhaus Hohenleuben. Pfarrer M. 
Debus wird die Andacht gestalten. 
 

Konfirmanden 

 siehe Informationsteil Kirchgemeinde Langenwetzendorf 
 

* * * 
Das Pfarrbüro in Hohenleuben ist geöffnet: 

Donnerstag 9:00 - 11:00 Uhr und unter der Telefon-Nummer 
036622- 83583 oder -71851 zu erreichen. 
 

Außerhalb der Bürozeiten können Sie sich auch an das 
Pfarramt in Triebes wenden: 036622 - 51 325 sowie an das 
Pfarramt Langenwetzendorf (s.o.) 
 

Bei Anfragen bezüglich der Nutzung des Bibelsaals wenden 
Sie sich bitte an Frau Schneider, Telefon: 036622 - 837221. 
 

Unseren Jubilaren und Geburtstagskindern wünschen 
wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und viel Gutes! 

 
 

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinden 
 

Tschirma, Nitschareuth, Kühdorf & Wittchendorf 
 

Aktuelle Informationen finden Sie immer auch im Internet unter 
www.kirchspiel-tschirma.de und auf den Aushängen. Bitte 
nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten, weil sich in diesen 
Zeiten immer mal was ändern kann und Veranstaltungen dazu 
kommen können oder auch wegfallen. 
 

Gottesdienste: 
 

15.08., 14:00 Uhr  Wittchendorf (Puhr) 
 

22.08., 09:00 Uhr  Kühdorf 
 14:00 Uhr  Tschirma  (Gottesdienst im Grünen) 

 

29.08., 09:00 Uhr  Nitschareuth 
 10:30 Uhr  Tschirma 

 

05.09., 09:00 Uhr  Tschirma 
 10:30 Uhr  Kühdorf 

 

12.09., 14:00 Uhr  Tschirma  (Gottesdienst im Grünen 
zum Schuljahresbeginn 

 

Abendgebet: 

Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr zum Glockenläuten: „kleines 
Abendgebet“ in der Kirche in Tschirma 
 

Gemeindenachmittag: 

Dienstag, 15.08. um 15:00 Uhr für alle Gemeinden in Tschirma 
(Pfarrhof oder Scheune - je nach Wetter). Bitte melden Sie sich 
an für die bessere Planung. 
 

Gemeindekirchenrat: 

Mittwoch, 8.09. um 19:15 Uhr in Tschirma 
 

Eine gesegnete Zeit! Ihre Pastorin B. Stutter 

 
 

 

 

 

Stadt Hohenleuben 
 

 

An alle Steuerzahler der Stadt Hohenleuben! 
 

Am 16.08.2021 ist Zahlungstermin für Grundsteuer A, 
Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Bitte denken Sie da-
ran, die Steuern rechtzeitig unter Angabe 
 

BIC:     HELADEF1GER 
IBAN:    DE91 8305 0000 0000 8901 70 

Bankname: Sparkasse Gera-Greiz 
 

einzuzahlen. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung ist die Gemeinde-
verwaltung Langenwetzendorf gehalten, Mahngebühren und 
Säumniszuschläge nach § 240 Abgabenordnung (AO) zu er-
heben. Es besteht die Möglichkeit, am Abbuchungsverfahren 
teilzunehmen. Vordrucke sind in der Gemeindeverwaltung 
Langenwetzendorf erhältlich. 
 

Steueramt 
 
 

Sprech- und Öffnungszeiten 
 

im Rathaus Hohenleuben, 
Markt 5a, 07958 Hohenleuben 

 

nach Terminvereinbarung. 
 

Hinweis: 

Bei Pass- und Meldeangelegenheiten im Bürgerbüro Hohen-
leuben bitten wir Sie, vorher einen Termin zu vereinbaren unter 
der Tel.-Nr.: 036622 - 766 14. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

* * * 
Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Stefanie 
Soch können individuell, nach vorheriger Terminabsprache, 
vereinbart werden. Nutzen Sie folgende Kontaktmöglichkeiten: 
 

  - Bürgerbüro Frau Friedrich: 
buergeramt@stadt-hohenleuben.de 

 

  - Bürgermeisterin Stefanie Soch: 
buergermeister@stadt-hohenleuben.de 

 

  - Tel.: 036622 / 766 - 29 oder - 14 
Fax: 036622 / 76624 

 

Öffnungszeiten Bürgerbüro 
 

Dienstags:  09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 

Donnerstags: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek 
 

in Hohenleuben, Gartenstraße 3 
 

jeden Mittwoch von 14:00 - 17:30 Uhr (oder nach Absprache) 
Frau Brigitte Rau 

 

Mobile Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 
 

Ansprechpartner:  Stephanie Schrader 
 

Standortbüro:   Jugendclub Hohenleuben G3, 
 Gartenstraße 3, 07958 Hohenleuben 

 

Mobil:      0162/4499925 
 

Mail:     stephanie-schrader@t-online.de 
 

Sprechzeiten:   bei Bedarf, nach vorheriger Vereinbarung 
 

Anmeldungen von Führungen 
 

Stadt Hohenleuben und Reichenfels: 
 

Frau Karin Eisner Tel.: 036622 - 78498 
 

Kirche Hohenleuben: über Pfarramt Tel.: 036622 - 83583 
 

Informationen zur Nutzung und Vermietung 
des unteren Burghofes in Reichenfels 

 

Ansprechpartner für die Terminkoordinierung und Nutzungs-
verträge des Burghofes Reichenfels für private Festlichkeiten  
und Vereinsfeiern ist Frau Christine Friedrich. 
 

Veranstaltungen sind mindestens 10 Tage vorher anzumelden: 
bei der Stadt Hohenleuben, Frau Friedrich zu den Öffnungszei-
ten des Bürgerbüros, 
 

per E-Mail: buergeramt@stadt-hohenleuben.de oder 
telefonisch unter der Nummer 036622 - 7 66 29. 
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Sparkasse unterstützt Drohneneinheit 
der Freiwilligen Feuerwehr Hohenleuben 

 

Mit Spende der Sparkassenstiftung kann 
Ausstattung der Drohne vervollkommnet 

werden - Einsätze im Landkreis Greiz 
 

Mit einer Spende von 1750 Euro unterstützt die Stiftung der 
Sparkasse Gera-Greiz den Feuerwehrverein Hohenleuben „Am 
Weiher“ e.V. Mit den Mitteln kann die Ausstattung der Drohne, 
die sich bereits bei 18 Einsätzen bewährt hat und im gesamten 
Kreisgebiet zur Verfügung steht, vervollkommnet werden. 
Landrätin Martina Schweinsburg, zugleich stellv. Verwaltungs-
ratsvorsitzende der Sparkasse Gera-Greiz, und Dr. Hendrik 
Ziegenbein, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gera-Greiz, 
überreichten den symbolischen Spendenscheck an Michael 
Spitzmüller, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Hohenleuben 
„Am Weiher“ e.V., und Stadtbrandmeister Uwe Dick. „Wir freu-
en uns sehr über die Unterstützung durch die Sparkassenstif-
tung“, bedankte sich der Vereinschef. Zehn Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenleuben sind an 
der Drohne ausgebildet und trainieren regelmäßig den Einsatz. 
 

Mit der Spende soll ein Laptop beschafft werden, der die Aus-
wertung der Drohnenaufnahmen effektiver macht. Weiterhin 
wird ein Monitor im Feuerwehrhaus installiert, auf dem der 
Weg zur Einsatzstelle, die angeforderten Kräfte und die vor Ort 
eingesetzten Feuerwehrleute dargestellt werden. 
 

„Drohnen helfen effizient Feuerwehr und Rettungskräften aus 
der Luft. Gerade wenn es um die Rettung von Menschen geht, 
spielt schnelles und zielgerichtetes Handeln eine entscheiden-
de Rolle. Drohnen liefern wichtige Informationen und mindern 
die Gefahren für die Rettungskräfte. Wie aktuell das ist, zeigen 
die gerade Bilder aus den Hochwassergebieten, aber auch wir 
im Landkreis haben bei Bränden wie in Weida und Ronneburg 
erlebt, wie hilfreich der Drohneneinsatz ist“, betont Landrätin 
Martina Schweinsburg.  
 

„Die Freiwilligen Feuerwehren und die sie unterstützenden 
Feuerwehrvereine leisten eine wertvolle ehrenamtliche Arbeit. 
Deshalb ist es wichtig, dass sie nicht nur gesellschaftliche 
Anerkennung, sondern tatkräftige Unterstützung erfahren. Wir 
als Sparkasse sehen in unserer Förderung einen Beitrag zur 
Umsetzung unseres öffentlichen Auftrages. Den Kameradinnen 
und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenleuben 
wünschen wir, dass ihnen die moderne Drohnentechnik gute 
Dienste leistet und vor allem, dass sie stets gesund und wohl-
behalten von ihren Einsätzen zurückkehren“, hebt der Vor-
standsvorsitzende der Sparkasse Gera-Greiz, Dr. Hendrik 
Ziegenbein, hervor. 
 

 
 

Landrätin Martina Schweinsburg und der Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Gera-Greiz, Dr. Hendrik Ziegenbein, übergeben den sym-
bolischen Spendenscheck der Sparkassenstiftung Gera-Greiz für die 
weitere Drohnenausstattung an Stadtbrandmeister Uwe Dick (l.), den 
Vorsitzenden des Feuerwehrvereins Hohenleuben „Am Weiher“ e.V., 
Michael Spitzmüller (2.v.r.), und den stellv. Stadtbrandmeister Marko 
Nessel (r.). (Foto: Sparkasse Gera-Greiz/Uwe Müller) 

 
 
 

 
 

Gemeinde Kühdorf 
 

 

Sprechzeiten 
 

der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Frau Angelika Kühn-von 
Hintzenstern nach Vereinbarung, Tel.: 036625 / 20351 

 

oder der stellvertretenden Bürgermeister Herrn André Schröter. 
 
 

An alle Steuerzahler der Gemeinde Kühdorf! 
 

Am 16.08.2021 ist Zahlungstermin für Grundsteuer A, 
Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Bitte denken Sie da-
ran, die Steuern rechtzeitig unter Angabe  
 

BIC:     HELADEF1GER 
IBAN:    DE46 8305 0000 0000 6902 87 

Bankname: Sparkasse Gera-Greiz 
 

einzuzahlen.  
 

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung ist die Gemeindeverwaltung 
Langenwetzendorf gehalten, Mahngebühren und Säumniszu-
schläge nach § 240 Abgabenordnung (AO) zu erheben.  
 

Es besteht die Möglichkeit, am Abbuchungsverfahren teilzu-
nehmen. Vordrucke sind in der Gemeindeverwaltung Langen-
wetzendorf erhältlich. 
 

Steueramt 
 
 

 
 

Vermietung unserer Gasträume 
für private Familienfeiern! 

Pension „Zum alten Brunnen“ Langenwetzendorf. 

Anfragen unter Tel.: 036625/20812 oder 

www.zum-alten-brunnen.de 
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Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Neuigkeiten der 
Feuerwehr Langenwetzendorf 

 

Am 16.07.2021 fand unsere Jahreshauptversammlung für das 
Jahr 2020 statt. Aufgrund der Corona-Pandemie diesmal im 
Juli und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, statt wie 
üblich im Januar.  
 

Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Berichte des 
Wehrführers, des Vereinsvorsitzenden und der Kassiererin. 
Der Wehleiter schilderte die schwierigen Bedingungen bei der 
Ausbildung während der Zeit mit sehr hoher Inzidenzzahl im 
Landkreis Greiz. Weiterhin informierte er über die Geschehnis-
se in 2020. So konnte z.B. die Umkleidekabine in Eigenleistung 
renoviert werden. Weiterhin besuchten die Kameraden Norbert 
Listing und Marco Ehlert Lehrgänge an der Landesfeuerwehr 
und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz. Norbert Listing 
besuchte die Lehrgänge zum Gerätewart und Atemschutzgerä-
tewart, Marco Ehlert absolvierte eine Fortbildung zur Psycho-
sozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte. Der Wehrführer 
bedankte sich für die Einsatzbereitschaft und die vielen geleis-
teten Stunden. Der Vereinsvorsitzende ließ das Jahr 2020 
Revue passieren. Viele Festlichkeiten mussten aufgrund der 
Corona-Verordnungen abgesagt werden. Die Vereinsmitglieder 
haben es sich trotzdem nicht nehmen lassen den Maibaum am 
30.04 aufzustellen. Im weiteren Verlauf berichtete er über die 
Mitgliederentwicklung. Aktuell zählt der Verein 67 Mitglieder. 
Als nächster Tagesordnungspunkt stand der Bericht der Kas-
siererin auf der Tagesordnung. Es wurde über die finanzielle 
Entwicklung im Verein berichtet. Im Anschluss wurde die Kas-
siererin einstimmig entlastet. 
 

Folgende Berufungen und Beförderungen wurden vorgenom-
men: 
 

Robert Zipfel    Hauptfeuerwehrmann 
Christian Killermann  Hauptfeuerwehrmann 
Justin Pickenhahn  Hauptfeuerwehrmann 
Martin Stammnitz   Hauptfeuerwehrmann 
 

Norbert Listing   Löschmeister 
Norbert Listing   Berufung zum Gruppenführer 
Sigmar Siegel    Löschmeister 
Martin Barthold   Löschmeister 
 

Marco Ehlert    Oberlöschmeister 
Marco Ehlert    Berufung zum Zugführer 
 

Patrick Weiland   Brandmeister 
Konrad Voigt    Brandmeister 
 

Steffen Zipfel    Oberbrandmeister 
 

Knut Barthold    Hauptbrandmeister 
 

Allen Kameraden beglückwünschen wir zu den Beförderungen.  
 

 
 

Im Monat Juli mussten die Kameraden bis zum Redaktions-
schluss des Amtsblattes zu neun Einsätzen ausrücken. Davon 
waren zwei Brandeinsätze, sechs Hilfeleistungseinsätze und 
eine Absicherung. Am 02.07. wurden die Kameraden zu einer 
Ölspur von Hirschbach über Langenwetzendorf bis nach Zo-
ghaus alarmiert. Die Gefahrenstoffe wurden mit Ölbindemittel 
gebunden. Berits am nächsten Tag (03.07.) rückten die Kame-
raden zu einem Küchenbrand nach Daßlitz aus. Die Bewohne-

rin konnte dank Ihres schnellen Handelns Schlimmeres verhin-
dern. Unser Handeln bestand in der Belüftung des Gebäudes 
und der Kontrolle der Temperaturen mittels Wärmebildkamera. 
Weiterhin musste an diesem Tag erneut eine Ölspur in Lan-
genwetzendorf beseitigt werden. Am 06.07. wurde die Feuer-
wehr Langenwetzendorf zu einer weiteren Ölspur und zu ei-
nem Verkehrsunfall auf die Verbindungsstraße zwischen Lun-
zig und Wildetaube alarmiert. Am 10.07. durften wir ein freudi-
ges Ereignis begleiten. Vor der Begegnungsstätte wurde eine 
Fahrt mit dem Sandmann durch Langenwetzendorf organisiert. 
Da Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen die Durchfüh-
rung des Parkfestes nicht möglich war, besuchte der Sand-
mann mit Gefolge die Kleinen und Großen Kinder und brachte 
auf diesem Weg einen Abendgruß. Wir sicherten die Kutsch-
fahrt mit zwei Fahrzeugen ab. Am 12.07. wurden die Kamera-
den zu einem Verkehrsunfall auf der B92 mit zwei beteiligten 
Fahrzeugen alarmiert. Die Einsatzstelle und die Fahrzeuge 
wurden entsprechend abgesichert. Zu einem weiteren Brand-
einsatz wurde die Feuerwehr Langenwetzendorf am 23.07. 
alarmiert. Es brannten mehrere Stellen an einem abgeernteten 
Feld zwischen Wildetaube uns Tschirma. 
 

Aus der Abteilung der Jugendfeuerwehr 
 

Die Ausbildung der Jugendfeuerwehr hat wieder begonnen. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Kindern und 
Jugendlichen mit dieser wertvollen Aufgabe ein Stück Normali-
tät zurückgeben können. Aktuell verzeichnet die Jugendfeuer-
wehr Langenwetzendorf 57 Mitglieder. Damit sind wir eine der 
stärksten Jugendfeuerwehren im Landkreis. Besonders freut 
uns, dass die Arbeit Früchte trägt. So konnten im vergangenen 
Jahr drei Kameraden aus der Jungendfeuerwehr in die aktive 
Wehr übernommen werden. Ein Besonderer Dank gilt allen 
Helfern und Sponsoren bei der Unterstützung der Jugendar-
beit. 
 

 
 

 
 

Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit auf www.ffw-
langenwetzendorf.de und in der nächsten Ausgabe des Amts-
blattes. 

http://www.ffw-langenwetzendorf.de/
http://www.ffw-langenwetzendorf.de/
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Der Langenwetzendorf 
Schützenverein informiert 

 

Nach langer Wettkampfpause konnten wir endlich wieder star-
ten. So konnten wir im Juli an den Kreismeisterschaften in den 
Disziplinen Kleinkaliber Pistole und Gewehr, sowie in der Dis-
ziplin Großkaliber Pistole/Revolver teilnehmen. Trotz der ein-
geschränkten Trainingsmöglichkeiten können sich die Ergeb-
nisse sehen lassen. Folgende Platzierungen wurden in den 
jeweiligen Altersklassen erzielt: 
 

Jessica Gollos   1. Platz  KK Pistole 
Simone Dittmann   1. Platz  KK Pistole 
Ines Rohleder    1. Platz  KK Pistole 
Christian Rohleder  1. Platz  KK Pistole 
Jan Gallitzendörder  2. Platz  KK Pistole 
Andreas Otto    3. Platz  KK Pistole 
 

Bei der Mannschaftswertung belegte die Damenmannschaft 
den 1. Platz. Die Mannschaft der Herren erzielte den 2. Platz. 
 

Andreas Otto    1. Platz  Zentralfeuer Pistole 
Klaus Otto     9. Platz  Zentralfeuer Pistole 
 

Marco Ehlert    1. Platz  KK Gewehr 
Christian Rohleder  1. Platz  KK Gewehr 
Dirk Walther    1. Platz  KK Gewehr 
Dirk Lehninger   3. Platz  KK Gewehr 
Kai Dittmann     4. Platz  KK Gewehr 
 

In der Mannschaftswertung konnten wir uns ebenfalls den 
1. Platz sichern. 
 

Neben den sportlichen Aktivitäten haben wir eine Kanufahrt 
von Berga nach Wünschendorf unternommen. Bei bestem 
Wetter machten wir uns mit 10 Kanus auf den Weg. Bei einem 
kurzen Zwischenstopp in Clodra stand ein Imbiss und Geträn-
kenachschub bereit. Den Abend ließen im Garten des Schüt-
zenhauses mit Leckerem vom Rost und Lagerfeuer ausklingen. 
 

 
 

Wir haben unseren Trainingsbetrieb im Schützenhaus in Lan-
genwetzendorf wiederaufgenommen. Interessenten können 
sich gern bei Marco Ehlert unter 01744791586 melden. 
 

Weitere Neuigkeiten erfahren Sie in der nächsten Ausgabe des 
Amtsblattes.  
 
 

TSV 1872 Langenwetzendorf e.V. 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 
 

Am 11.09.2021 findet um 18:00 Uhr unsere diesjährige Jah-
reshauptversammlung mit anschließendem gemütlichem Bei-
sammensein statt, zu der wir alle Mitglieder ganz herzlich ein-
laden. Wir treffen uns an der Hütte auf dem Sportplatz am 
Hirschbacher Weg (alternativ im Gastraum des Kulturhauses). 
 

Tagesordnung: 
 

  1. Begrüßung 
 

  2. Bericht sowie Vorstellung und Begründung der Beschluss-
vorlagen durch den 1. Vorsitzenden 

 

  3. Bericht des Vorstandes Finanzen 
 

  4. Bericht der Kassenprüfer 
 

  5. Berichte der Abteilungen 
 

  6. Diskussion der Berichte und Beschlussvorlagen 

  7. Beschlussfassung und Entlastungen 
- Beschluss 2021MV01 „Satzungsänderung“ 
- Beschluss 2021MV02 „Beitrags- und Gebührenordnung“ 
- Beschluss 2021MV03 „Aussetzung der Unterstützungs- 
   leistungen für 2021“ 
- Beschluss 2020MV04 “150 Jahr Feier in 2022“ 
- Entlastung Vorstand Finanzen 
- Entlastung Vorstand 

 

  8. Ehrungen 
 

  9. Wahl des neuen Vorstandes 
 

10. Verschiedenes 
 

11. Beendigung 
 

Die Beschlussvorlagen stehen ab 21.08.2021 auf unserer 
Webseite im Mitgliederbereich oder können dann über alle 
Vorstandsmitglieder und/oder Abt.- Leiter/innen abgefordert 
werden. Änderungen/Ergänzungen zur Tagesordnung bitte bis 
spätestens 1 Woche vor der Jahreshauptversammlung schrift-
lich beim Vorstand einreichen. 
 

Wir freuen uns auf Euch, auf einen offenen und konstruktiven 
Austausch sowie eine rege Teilnahme an unserer Versamm-
lung. 
 

Vorstand des TSV 1872 Langenwetzendorf e.V. 
 

Die Tanzfläche ist eröffnet! 
 

Allen Tanzbegeisterten möchten wir vom TSV 1872 die Mög-
lichkeit anbieten, regelmäßig zu tanzen. Für jede/n, die/der 
Freude am Tanzen hat, wird ab September jeden Donnerstag 
beginnend am 02.09. von 19:00 bis 20:30 in der Turnhalle, 
Hirschbacher Weg 12, Langenwetzendorf die Tanzfläche eröff-
net. Bitte Wechselschuhe (ohne Bleistiftabsatz) mitbringen. 
 

Die Ausgestaltung der Tanzstunden werden wir jeweils vor Ort 
gemeinsam abstimmen. Fragen dazu beantwortet gern Ute 
Frankowiak unter 015115512601" 

 
 

 

Ortsteil Naitschau 
 

 

Sportgemeinschaft Naitschau 
 

 
 

… da könnt ihr schon mal schauen, wo die Reise hingeht! 
 

An Sportfreundin Magret und Sportfreund Martin: Im Namen 
der Sportgemeinschaft Naitschau wünschen euch eure guten 
Freunde nur das Beste für die anstehende Hochzeit, sowie viel 
Erfolg beim bevorstehenden Polterabend ;) 
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Ortsteil Wildetaube 
 

 
 

Sprechzeiten des Ortsteilbürgermeisters 
 

Herrn Thomas Löffler: 
 

Nach Vereinbarung über Mobil: 0157 72 909 791 
 

 
Blutspende in Wildetaube 

am 13.08.2021 von 15:30 - 19.00 Uhr 
 

Nähere Informationen dazu unter Rubrik TERMINE! 

 
 

 

Ortsteil Wellsdorf 
 

 

Wellsdorf feiert 
 

Die Zukunft eines Dorfes sind seine Kinder. Was kann es da 
Schöneres geben als junge Familien, die genau für diesen 
Nachwuchs sorgen und die sich darüber freuen, wenn es im 
Dorf einen Spielplatz gibt. Wellsdorf hat zwar einen Spielplatz, 
dieser ließ jedoch seit einigen Jahren zu wünschen übrig. Eine 
Raufe, die neben den Spielgeräten stand, musste vor Jahren 
wegen Baufälligkeit abgebaut werden. Auf eine neue, die von 
der Gemeindeverwaltung versprochen wurde, wartete man 
vergebens. Jetzt fanden sich private Initiatoren und Spender, 
die über die lange Zeit des letzten Lockdowns eine neue Raufe 
bauten und nun am Spielplatz aufstellten. Die Bauhofmitarbei-
ter richteten dafür das Grobplanum und verlegten Platten. In 
privater Initiative wurde noch eine Fläche mit Rollrasen aufge-
wertet sowie notwendige Reparaturen an der Rutsche ausge-
führt. Am letzten Sonntag war es dann soweit. Der (fast) neue 
Spielplatz wurde mit einem kleinen Fest, zu dem die Wellsdor-
fer Kinder von 0 bis 12 Jahren mit ihren Eltern und Großeltern 
eingeladen waren, eingeweiht. Dabei ließ man bunte Luftbal-
lons und Seifenblasen in den Himmel steigen, es gab Nudeln 
mit Paprikagulasch oder Bolognese und jede Menge Kinderla-
chen. Danke an alle, die finanziell, mit Material oder beim Auf-
stellen mitgeholfen haben. 
 

 
 

Opas und Väter beim Richtfest an der Raufe 
 

 
 

Luftballons steigen in den Himmel 

 
 

Stau an der Rutsche 
 

Text und Fotos: Dunse 

 
 

Die Jagdgenossenschaft 
Wellsdorf-Erbengrün 

lädt zur Jahreshauptversammlung 
mit anschließendem „Jagdessen“ ein. 

 

Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Wells-
dorf-Erbengrün am 
 

Sonnabend, den 11. September 2021 um 18:00 Uhr 
 

in der Gaststätte „Zur Linde“ 
Wellsdorf Nr. 47 in 07957 Langenwetzendorf 

 

ergeht hiermit die Einladung an alle Eigentümer von Grundflä-
chen, die zur Jagdgenossenschaft Wellsdorf - Erbengrün gehö-
ren, und auf denen Jagd ausgeübt werden darf. 
 

Tagesordnung: 
 

  1. Eröffnung und Begrüßung 
 

  2. Auszahlung Reinertrag der Jagdpacht 2019-2021 
 

  3. Verlesen der Tagesordnung 
 

  4. Jahresbericht des Jagdvorstehers  
 

  5. Jahresbericht des Kassenwartes 
 

  6. Bericht der Kassenprüfer 
 

  7. Jahresbericht des Jagdpächters 
 

  8. die Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers  
 

  9. die Neuwahl des Jagdvorstehers, des stellvertretenden 
Jagdvorstehers sowie der Beisitzer im Jagdvorstand 

 

10. die Wahl des Schriftführers und des Kassenführers  
 

11. die Wahl der Rechnungsprüfer  
 

12. die Beschlussfassung zur Verwendung des Reinertrages 
der Jagdpacht  

13. allgemeine Themen und Diskussion 
 

Wahlvorschläge sowie Änderungen bzw. Ergänzungen der 
Tagesordnung sind schriftlich beim Jagdvorsteher Ulrich Hem-
pel, Erbengrün Nr. 26, 07957 Langenwetzendorf einzureichen. 
 

Anmerkungen: 
 

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch eine be-
vollmächtigte Person vertreten lassen. Für die Erteilung der 
Vollmacht ist die Schriftform erforderlich. Die Vollmacht ist 
einmalig oder bis auf Wiederruf auszustellen. Da eine Erben-
gemeinschaft sich nur durch eine Person vertreten lassen 
kann, hat der Vertreter einer Erbengemeinschaft eine schriftli-
che Vollmacht aller Erben der Gemeinschaft vorzulegen. Für 
juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen 
Organe.  
 

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung findet das jähr-
liche „Jagdessen“ ebenfalls in der Gaststätte „Zur Linde“ in 
Wellsdorf statt. 
 

Der Vorstand 
der Jagdgenossenschaft Wellsdorf-Erbengrün 
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Museum Reichenfels 
 

 

 

Neues aus dem Museum 
Reichenfels - Hohenleuben 

 

Tel. 036622-7102 
info@museum-reichenfels.de 
www.museum-reichenfels.de 

 

Der Reichenfelser Kinderbaumpfad 
 

Seit Ende Juli ist er fertiggestellt - der Reichenfelser Kinder-
baumpfad. Er ist Teil des seit vielen Jahren in Reichenfels 
ausgewiesenen Baumpfades. 
 

Leider waren die Schilder kaum noch lesbar. Deshalb wurde 
die Erneuerung sowie die Nachpflanzung fehlender Bäume 
und Sträucher über Fördermittel beantragt und genehmigt. 
 

Der erste Teil mit 15 Stationen ist speziell für Kinder aufbereitet 
worden. Auf den Schildern stehen interessante Informationen 
zu den einzelnen Bäumen, dazu auch Fragen und 
Illustrationen. Gestaltet wurden die Schilder liebevoll von den 
Vogtlandwerkstätten gGmbH Greiz/Reha-Werkstatt Zeulen-
roda. 
 

Für den Pfad, der als Rundwanderweg aufgebaut wurde und 
im Burghof beginnt und endet, gibt es eine Laufskizze mit 
Erläuterungen und weiteren Aufgaben oder Fragen. Diese sind 
im Museum kostenfrei erhältlich. 
 

Bis Ende August werden auch noch alle anderen Schilder des 
Reichenfelser Baumpfades erneuert und es wird an zwei 
Stellen eine große Übersichtskarte angebracht werden. Damit 
ist Reichenfels wieder um eine Attraktion reicher. 
 

 
 

Ferienprogramm in der 2. Augusthälfte: 
 

17./18./19. August, 14:00 - 16:00 Uhr 
3-Tage-Projekt „Wir machen Museum“ 
 

24. August, 14:00 - 15.30 Uhr 
Kinderführung durch die historische Unterwäsche-
Ausstellung 
 

25. August, 14:00 - 15.30 Uhr 
Wir erkunden den Reichenfelser Kinderbaumpfad 
 

26. August, 14:00 - 16:00 Uhr 
Auf zur Tiersafari! 
 

   Anmeldung ist erforderlich 
(telefonisch oder per Mail) 

 

   Veranstaltungen sind auf 10 Kinder beschränkt 
(außer Baumpfad und Tiersafari) 

 

   Empfohlenes Alter: 7 bis 12 Jahre 
 

   Teilnahme der Kinder ist kostenfrei / 
Begleitpersonen zahlen den Eintritt (3,50 €) 

 

   Im Museumsgebäude gilt die Maskenpflicht 
 

   Die Tiersafari kann zwischen 14:00 und 16:00 Uhr selb-
ständig durchgeführt werden. 

 

Schulnachrichten 
 

 

Neue T-Shirts für Grundschule Naitschau 
 

Die Schüler der Grundschule Naitschau freuen sich über die 
neuen T-Shirts, die sie hoffentlich bald zu sportlichen Wett-
kämpfen tragen können. Bedanken möchten wir uns sehr herz-
lich bei der Sparkasse Gera-Greiz als Sponsor, die dies durch 
ihr Förderprogramm ermöglichen konnten.  
 

Gedaschke 
Schulleiterin 
 

 
 
 

 

Allgemeines 
 

 

Greizer Arbeitslosenselbsthilfe e. V. 
 

Der Greizer Arbeitslosenselbsthilfeverein e. V. bietet Arbeitslo-
sen Hilfe und Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen 
und Prüfungen von Bescheiden. 
 

Termine nach telefonischer Absprache unter 0179 / 81 44 768, 
 

Mo - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr oder E-Mail: asv-greiz@gmx.de. 
 
 

Kinder- und Jugendarbeiter für den 
Sozialraum „Süd - Ost“ in Greiz und 

somit auch für Hohenleuben zuständig. 
 

Beratung und Hilfeleistung für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 10 - 27 Jahren. 

 

Erreichbar unter: 
 

Stephanie Hübschmann 

Mobile Jugendarbeit, Jugendverein Römer e.V. 
Tel.:  0162 4499925 
E-Mail:  Stephanie_huebschmann@t-online.de 
 

Linda Oswald 

Streetwork, Jugendverein Römer e.V. 
Tel.:  015731408229 
E-Mail:  Jugensozialarbeit.greiz@gmx.de 
 
 

Bergner fordert: 
Endlich Nachnutzungskonzept 

für JVA Hohenleuben entwickeln! 
 

In drei Jahren soll der Neubau der gemeinsamen Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) der Freistaaten Sachsen und Thüringen in 
Zwickau mit 820 Haftplätzen fertig sein. Sobald die JVA Zwick-
au bezugsfertig ist, werden die Häftlinge aus Hohenleuben 
nach Westsachsen überführt und die JVA Hohenleuben ge-
schlossen. Weder Thüringen noch Sachsen verfügen über 
ausreichend Personalkapazitäten, um den Betrieb zeitgleich in 
beiden Anstalten über eine längere Zeit aufrecht zu erhalten. 
Das teilt die Thüringer Landesregierung jetzt auf eine Kleine 
Anfrage des Hohenleubener Landtagsabgeordneten Dirk 
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Bergner mit, die er gemeinsam mit der justizpolitischen Spre-
cherin seiner FDP-Fraktion eingereicht hatte. Konkrete Pla-
nungen bezüglich des Umzuges gebe es noch nicht. 
 

Das Personal, das derzeit in Hohenleuben beschäftigt ist - 
insgesamt 382 Beschäftigte, könne in Zwickau entsprechend 
seiner Eignung, Befähigung und Leistung weiterbeschäftigt 
werden. Bislang gebe es aber auch dazu im Artikel 7 des 
Staatsvertrages nur sehr allgemeine Regelungen und im Thü-
ringer Personalentwicklungskonzept für den Justizvollzug aus 
2019 seien die anstehenden Veränderungen noch nicht abge-
bildet. 
 

Auf Bergners Frage, welche Weiternutzungsmöglichkeiten es 
für das Gelände und die Gebäude der JVA Hohenleuben gibt, 
antwortet der zuständige Minister Dirk Adams: „Derzeit sieht 
die Landesregierung keine Weiternutzungsmöglichkeiten für 
das Gelände und die Gebäude der JVA Hohenleuben.“ Auch 
ein Weiterbetrieb der in der JVA Hohenleuben angesiedelten 
Produktionszweige und Ausbildungsgänge sei in Ostthüringen 
nicht möglich. Sowohl die Eigenbetriebe als auch die Unter-
nehmerbetriebe der JVA Hohenleuben dienen der Beschäfti-
gung der Gefangenen und werden mit Eröffnung der JVA 
Zwickau gegenstandslos. Die Beschäftigung der Gefangenen 
werde in der neuen Anstalt fortgeführt. Gleiches gelte für die 
berufliche Aus- und Weiterbildung der Gefangenen. 
 

„An der JVA hängen in Hohenleuben sehr viele Arbeitsplätze - 
auch solche in der städtischen Infrastruktur. Das Gelände der 
JVA ist im Zentrum Hohenleubens zudem sehr präsent - liegt 
es doch direkt hinter Markt und Kirche. Es wäre eine Katastro-
phe für die weitere Entwicklung der Stadt, wenn das Land 
keine Nachnutzung für das Areal zum Datum der Schließung 
der JVA parat hätte und die Gebäude dem Verfall preisgege-
ben würden“, sagt Dirk Bergner. „Ich fordere die Landesregie-
rung auf, diesbezüglich schnellstens mit der Landrätin des 
Kreises Greiz und der Bürgermeisterin Hohenleubens ins Ge-
spräch zu kommen.“ 
 

 
 

Hintergrund: Die Freistaaten Sachsen und Thüringen hatten 
am 15. April 2014 mit einem Staatsvertrag den gemeinsamen 
Bau und Betrieb einer JVA in Zwickau vereinbart. Mit der bauli-
chen Fertigstellung ist nach Mitteilung der Thüringer Landesre-
gierung nunmehr im Jahr 2024 zu rechnen. Bislang machte 
das Vorhaben mit erheblichen Kostensteigerungen Schlagzei-
len. Ursprünglich waren die Kosten für den Neubau mit 150 
Millionen Euro beziffert worden, mussten aber bald auf 175 
Millionen korrigiert werden. Aktuell geht man davon aus, dass 
das Projekt Baukosten in Höhe von 235 Millionen Euro ver-
schlingen wird. Weitere Preissteigerungen, die sich aus den 
allgemeinen Baukostensteigerungen ergeben, sind jedoch 
nicht ausgeschlossen. In Zwickau sollen künftig 450 Gefange-
ne aus Zwickau und 370 Gefangene aus Thüringen unterge-
bracht werden. 
 

 

Anzeigenschluss 

für die September-Ausgabe 

ist am Freitag, 27.08.2021 
 

07950 Zeulenroda-Triebes    Geraer Straße 1 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
 

Pressemeldung 

Die KKH informiert: 
 

Corona und die Psyche: 
Lage weiterhin angespannt 

 

Berufstätige fehlen 2021 im Schnitt 42,5 Tage 
wegen seelischer Leiden 

 

Kontaktbeschränkungen fallen, Existenzängste und die Sorge vor 
einer vierten Corona-Welle bleiben: Mit Blick auf die psychische 
Belastung vieler Berufstätiger in Deutschland hat sich die Lage im 
ersten Halbjahr 2021 nur minimal entspannt. Wie Versichertendaten 
der KKH Kaufmännische Krankenkasse zeigen, sind Arbeitnehmer in 
den ersten sechs Monaten im Bundesdurchschnitt 42,5 Tage wegen 
Depressionen, Angststörungen, Burnout und Co. krankgeschrieben 
gewesen. Das sind zwar 1,2 Tage weniger als im ersten Corona-Jahr 
2020, aber immer noch drei Tage mehr als 2019 vor der Pandemie. 
Auf Platz eins der häufigsten psychischen Diagnosen liegen im lau-
fenden Jahr depressive Episoden mit bundesweit insgesamt rund 
304.000 attestierten Fehltagen gefolgt von kurzzeitigen depressiven 
Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen 
(rund 284.000 Fehltage). 
 

Die längste durchschnittliche Fehlzeit aufgrund seelischer Leiden 
registriert die KKH aktuell mit 54 Tagen im Saarland, die kürzeste in 
Sachsen (35 Tage). Im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 hat 
sich allerdings die Lage in Sachsen-Anhalt am meisten zugespitzt: 
Dort verzeichnet die KKH mit 4,1 Tagen den größten Anstieg der 
durchschnittlichen Krankheitsdauer pro Fall. Am deutlichsten ent-
spannt hat sich die Situation hingegen in Schleswig-Holstein und 
Thüringen mit einem Rückgang von mehr als fünf Fehltagen im 
ersten Halbjahr 2021. 
 

Im Vergleich zu allen anderen Diagnosen liegen seelische Leiden auf 
Platz zwei hinter Rückenbeschwerden: Im ersten Halbjahr 2021 sind 
laut KKH-Daten bisher rund 19 Prozent der krankheitsbedingten 
Fehlzeiten psychisch bedingt. Das ist der höchste Wert in den ver-
gangenen Jahren. Im ersten Corona-Jahr 2020 lag die Quote bereits 
bei knapp 18 Prozent, in den Jahren vor der Pandemie schwankte 
der Anteil noch zwischen 16 und 17 Prozent. 
 

„Seit dem Ende des Lockdowns und der Möglichkeit zur Impfung 
gegen Covid-19 hat die psychische Belastung zwar etwas abgenom-
men. Wie unsere Daten zeigen, fühlen sich viele Berufstätige aber 
immer noch gestresster als vor der Pandemie. Außerdem ist der 
Anteil der psychischen Diagnosen im Vergleich zu anderen Erkran-
kungen seit der Krise noch einmal angestiegen“, sagt KKH-
Wirtschaftspsychologin Antje Judick. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Zum einen schlagen die Corona-bedingte Wirtschaftskrise, Existenz-
ängste, Unsicherheit und das Gefühl des Kontrollverlusts auf die 
Seele. Zum anderen können viele Berufstätige Arbeit und Privatle-
ben im Homeoffice schlechter voneinander trennen. Die Folge: 
Überstunden und Stress durch ständige Erreichbarkeit. „Ein weiteres 
Problem für viele Mitarbeiter sind außerdem die Isolation und die 
Entfremdung vom Unternehmen im Homeoffice“, erläutert Judick. 
Ohne den direkten Kontakt zu den Kollegen und die gewohnten 
Strukturen im Arbeitsalltag fühlten sich Arbeitnehmer häufig demo-
tiviert und orientierungslos, was ebenfalls seelischen Druck auslöse. 
„Gerade für psychisch vorbelastete Menschen können sich solche 
einschneidenden Veränderungen zusätzlich negativ auswirken“, sagt 
die KKH-Expertin. 
 

 

Stellenangebot 
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Verleihstation der Wassersportschule 
 

Thüringen ist geöffnet 
 

Die Badesaison ist im vollen Gange und wir hoffen, dass uns der 
Sommer noch mit vielen Sonnenstunden verwöhnen wird. Durch 
die Corona-Lage entscheiden sich auch in diesem Jahr viele Deut-
sche in ihrer Heimat oder in den angrenzenden Regionen Urlaub 
zu machen. Auch unsere Region Zeulenroda-Triebes bekommt 
von dieser Entwicklung etwas ab. Wanderer, Radler, Wasser-
sportler, Wohnmobilisten - viele sind jede Woche am Zeulenro-
daer Meer anzutreffen und die Übernachtungsmöglichkeiten in 
unserer Region sind gefragt. Vielen Menschen ist durch die aktu-
elle Situation bewusster geworden, wie wichtig Gesundheit ist 
und dass man nicht weit reisen muss, um glücklich zu sein. 
 

* * * 
Wir sind für unsere Gäste und Besucher mit neuen Öffnungszei-
ten von 
 

Montag bis Samstag 
10:00 Uhr - 13:00 Uhr und 14:00 Uhr - 17:00 Uhr sowie 

 

an Sonn- und Feiertagen 
von 13:00 - 17:00 Uhr 

 

als Ansprechpartner vor Ort. 

Es erwarten Sie an 7 Tagen in der Woche ein sehr umfangreiches 
Informations- und Ticketangebot. Wir bieten auch ein tolles 
Angebot an frisch-eingetroffener Bademode & ganz neuen, fetzi-
gen Strandartikeln von Elastic Mieder, Souvenirs, Broschüren, 
Wanderkarten und und und… Ganz neu im Sortiment ist eine 
interessante Auswahl an Produkten der Böttger Apotheke aus 
Schleiz. Sie erhalten verschiedene Cremes, Seifen und auch die 
sagenhaften „Böttger-Bitter“ bei uns.  
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Die Parkplätze am Strandbad 
Zeulenroda und am Bio-Seehotel sind für Badegäste, Wanderer, 
Spaziergänger und Restaurantbesucher kostenpflichtig. Kurzbe-
sucher können für bis zu einer Stunde Aufenthalt ein Gratisticket 
ziehen. Jede weitere Stunde kostet 1,00 € mehr. Höchstgebühr 
sind 4,00 € (Tageticket). Das Parken an den Straßenrändern ist 
nicht gestattet, um die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen jederzeit 
zu gewährleisten. Ein kostenfreier Parkplatz steht den Besuchern 
am Bleichenweg (ca. 600m) zur Verfügung. 
 

* * * 
Die Verleihstation der Wassersportschule Thüringen am Zeulen-
rodaer Meer ist wieder geöffnet. Unterhalb des Bio-Seehotels 
können verschiedene Arten des Wassersports getestet und be-
trieben werden. Die Verleihstation ist von 10:00 - 19:00 Uhr 
geöffnet. Vermietet werden zur Zeit Kajaks, Tretboote und Stand 
Up Paddles (SUP). Vorreservierungen können Sie auch online 
unter www.wassersport-thueringen.de oder telefonisch unter 
0172/7214728 vornehmen. 
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Das Tourismuszentrum ist Vorverkaufsstelle für 3 große Ticke-
tanbieter (EVENTIM, Reservix und Thüringen Ticket Shop). Die 
Mehrzahl der Veranstaltungen, die durch die Corona-Pandemie 
nicht zum ursprünglichen Termin stattfinden können, werden 
glücklicherweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die 
Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für Rückfragen sind wir auch 
hierzu gern für Sie da. 
 

* * * 
Im Internet können Sie sich unter www.zeulenrodaer-meer.de 
über die touristischen Angebote, Restaurants und Hofläden 
informieren. Das Team im Tourismuszentrum am Strandbad ist 
gern persönlich für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter 
036628/987064 oder /987063 sowie per Mail touris-
mus@zeulenroda-triebes.de. 
 
 

Städtisches Museum Zeulenroda 
 

Aumaische Straße 30-32, 07973 Zeulenroda-Triebes 
Tel. 036628-64135, Museumsleitung: Dr. des. Christian Sobeck 

www.zeulenroda-triebes.de 
 

Öffnungszeiten: 
 

Mittwoch und Freitag:   09:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag:      09:00 - 18:00 Uhr 
Samstag, Sonn.- u. Feiertage: 13:00 - 17:00 Uhr 
 

Das Museum Zeulenroda hat wieder geöffnet! 
 

Seit dem 18. Juni 2021 hat das Städtische Museum Zeulenroda 
endlich wieder geöffnet. Nach der coronabedingten Schließung 
dürfen die großen und kleinen Gäste das geschichtsträchtige und 
interessante Haus in der Aumaischen Straße wieder besuchen. 
Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen.  
 

Neben unserer Dauerausstellung, die Einblicke in die Lokal-, 
Wirtschafts-, Sozial- und die Kunstgeschichte Zeulenrodas bietet, 
können wir unseren Gästen auch die neue Sonderausstellung 
„Streifzug: Heimat. Zeulenroda-Triebes in Malerei & Fotogra-
phie“ präsentieren. In dieser Ausstellung zeigen die Mitglieder 
des Galerievereins „Hans Steger e.V.“ Arbeiten, die allesamt die 
Stadt Zeulenroda-Triebes und deren nähere Umgebung zum 
Thema haben. 
 

Auch die Stadt- und Friedhofsführungen sind wieder möglich und 
können über das Städtische Museum Zeulenroda gebucht wer-
den. 
 

Die Zahl der Besucher ist weiterhin beschränkt, die allgemeingül-
tigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sowie das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Gebäude sind erfor-
derlich. Alle Veranstaltungsangebote sind vorbehaltlich der aktu-
ellen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie zu 
verstehen. Bitte beachten sie dazu auch die Veröffentlichungen 
auf der Internetseite der Stadt Zeulenroda-Triebes. 
 

Wir freuen uns auf Sie und hoffen, dass unser Haus durch Ihren 
Besuch mit Leben erfüllt und damit wieder zu einem der wich-
tigsten kulturellen Treffpunkte der Stadt Zeulenroda-Triebes wird. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Aktuelle Sonderausstellung 
 

Streifzug: Heimat. Zeulenroda-Triebes 
in Malerei & Fotografie - bis 05. September 2021 

 

Der Galerieverein „Hans Steger e.V.“ mit der Zeichen- und Foto-
gemeinschaft zeigt in dieser Ausstellung, was Zeulenroda-Triebes 
und seine Umgebung auszeichnet. In einzigartiger Weise werden 
bekannte Orte und verborgene Winkel neu entdeckt. Vergange-
nes und aktuelle Momentaufnahmen sind kombiniert und bieten 
dem Betrachter interessante Perspektiven auf Alltägliches und 
neu zu Entdeckendes. 
 

 

Die große Anzahl der beteiligten Künstler bietet dabei verschie-
dene Blickwinkel auf die Region und zeigt die unterschiedlichen 

Möglichkeiten der künstlerischen Umsetzung von Motiven aus 
der Stadt Zeulenroda und ihrem reizvollen Umland. 
 

Das Museumsquiz für Kinder 
 

Nehmen Sie sich doch einmal die Zeit für unser Museumsquiz 
und begeben sich auf eine Reise durch die Zeulenrodaer Stadtge-
schichte. Es gibt so viel im Städtischen Museum Zeulenroda zu 
entdecken, dass man leicht den Überblick verlieren kann. 
 
 

Doch mit einem Rätselbogen in der Hand wird für Kinder der 
Einblick ins Museum nicht nur spannender, sondern auch leich-
ter. Zwölf Suchbilder verlocken zum Stöbern in den verschiede-
nen Ausstellungsbereichen des Museums, wie der stadtge-
schichtlichen Ausstellung, den zahlreichen Stilzimmern, dem 
Uhrenkabinett, der Gemäldeausstellung und natürlich auch dem 
Friedrich-Reimann-Zimmer. 
 

 

Das Museumsquiz gestaltet sich als eine Zeitreise in das frühere 
Leben der Menschen in Zeulenroda. Vieles von dem, was sich 
entdecken lässt, war einstmals völlig anders als heute. 

 
Veranstaltungen 

 

Museumspädagogische Führung: 
 

Geschichte ist langweilig und lange vorbei! 
Warum können wir antike römische Inschriften problemlos le-
sen, haben bei Uromas Liebesbriefen oder Uropas Schulheften 
aber große Probleme? Warum können wir trotz Internet, Face-
book, Twitter und Whatsapp mit unserer heutigen Schrift aus 
dem Zusammenhang gelöst nicht mehr ausdrücken, ob wir bei-
spielsweise eine Wachs/tube oder eine Wach/stube meinen? Mit 
der alten deutschen Schrift war dies doch auch möglich! Warum 
spielte die Zahl Zwölf in vielen alten Münz-, Maß- und Gewichts-
systemen eine so große Rolle. Warum sprechen wir immer noch 
von einem Dutzend, wenn wir zwölf Stücke von einer Sache 
meinen? 
 
 

Diesen und weiteren Fragen, die unser aller Alltag bis heute 
berühren, geht Museumsleiter Dr. Christian Sobeck nach. Am 
Ende der Führung kann jeder Teilnehmer unter Anleitung versu-
chen, seinen eigenen Namen in deutscher Schreibschrift des 19. 
Jahrhunderts auf einer Schiefertafel selbst zu schreiben. Und 
wenn schließlich jeder Teilnehmer ins Zweifeln gerät, ob die 
Altvorderen wirklich nur altmodisch oder vielleicht doch ziemlich 
clever waren, dann hat die Führung ihr Ziel erreicht! 
 

Diese Veranstaltung wird auf Nachfrage angeboten. 

 
Lesung mit Jürgen Seyfarth 

 

20. August 2021, um 19:00 Uhr 
 

Eintritt: 5,00 € 
 

Der Zeulenrodaer Autor Jürgen Seyfarth liest im Hof des Muse-
ums aus seiner neuesten Geschichte. 
 

In heiterer Weise verarbeitet er diesmal Erinnerungen an die 
eigene Schulzeit. Insbesondere werden die damaligen Lehrkräfte 
aufs Korn genommen, die ihn von der Grundschule bis zum Abi-
tur begleiteten und die wegen ihrer Eigenheiten im Gedächtnis 
blieben. 
 

Schon der Anlass für das Schreiben der Geschichte klingt kurios: 
Eines Tages stand vor dem Wohnhaus des Autors ein Pkw - ohne 
Insassen und laufendem Motor. Wie sich später herausstellte, 
war es ein ehemaliger, inzwischen über 90-jähriger Lehrer 
Seyfarths, der die Angewohnheit besaß, sein Auto versehentlich 
schon mal bei laufendem Motor zu parken. 
 

Eine kleine „Überraschungsgeschichte“ des Autors wird den 
Abend beenden. 
 

Der Förderverein des Museums sorgt für die Bewirtung der Gäste 
mit Getränken. 
 

Um eine Voranmeldung wird ausdrücklich gebeten, da die Plätze 
aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen begrenzt sind. 
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